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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/253 DES RATES 

vom 6. Februar 2023

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen (1), insbesondere auf Artikel 14,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 17. März 2014 die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 angenommen.

(2) Nach dem Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-714/20 (2) sollte ein Eintrag aus der Liste der natürlichen und 
juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 
gestrichen werden.

(3) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(1) ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 6.
(2) Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 26. Oktober 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov/Rat der Europäischen Union, 

T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 7.2.2023 L 35/1  



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 6. Februar 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
J. ROSWALL
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ANHANG 

In Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 „Liste der natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen und 
Organisationen nach Artikel 2“ unter der Überschrift „Personen“ wird der Eintrag zu folgender Person gestrichen:

161. Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/254 DER KOMMISSION 

vom 6. Februar 2023

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 hinsichtlich bestimmter technischer 
Vorschriften für die Verwaltung von Zollkontingenten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1) des Rates, insbesondere auf Artikel 187,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 der Kommission (2) enthält die Vorschriften für die Verwaltung von 
Ein- und Ausfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Rahmen einer Regelung über Ein- und 
Ausfuhrlizenzen verwaltet werden, und enthält besondere Regeln.

(2) Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 sind alle Anträge eines Antragstellers 
unzulässig und verfallen die geleisteten Sicherheiten, wenn die Anzahl der von ihm eingereichten Anträge für ein 
Zollkontingent die in Artikel 6 Absatz 3 der genannten Durchführungsverordnung festgelegte Höchstzahl 
übersteigt. Zur Vermeidung übermäßiger Bestrafungen sollte die Möglichkeit des Verfalls der Sicherheit gestrichen 
werden.

(3) Gemäß Artikel 9 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 müssen Marktteilnehmer, die Lizenzen für 
Zollkontingente gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission (3) beantragen, die 
entsprechenden Sicherheiten vor Ablauf des Antragszeitraums leisten. Für Lizenzen, die nicht mit Zollkontingenten 
im Zusammenhang stehen, müssen Marktteilnehmer die Sicherheit hingegen am Tag der Antragstellung auf 
Erteilung einer Lizenz leisten. Dies kann zu Schwierigkeiten bei der Lizenzverwaltung führen. Zur Vermeidung 
jeglicher Risiken von Misswirtschaft und Missbrauch sollten die nationalen Behörden, die für die Erteilung der 
Lizenzen zuständig sind, die Frist für die Leistung der Sicherheiten für Lizenzen für Zollkontingente setzen können.

(4) Gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates (4) wird das Ende einer Frist, 
wenn es auf einen Feiertag, einen Samstag oder einen Sonntag fällt, auf das Ende des folgenden Arbeitstags 
verschoben. Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 gilt diese Vorschrift nicht 
für die Gültigkeitsdauer von Lizenzen für Zollkontingente. Gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 ist diese Vorschrift in einem spezifischen Feld der Lizenzen für 
Zollkontingente anzugeben, wenn die Gültigkeitsdauer der Lizenz am letzten Tag des Zollkontingentszeitraums 
abläuft. Daher sollte Artikel 12 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 an Artikel 13 Absatz 1 der 
genannten Durchführungsverordnung angepasst werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

(5) Gemäß Artikel 16 Absatz 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 müssen die Mitgliedstaaten der 
Kommission die nicht in Anspruch genommenen Mengen melden, die Gegenstand von Lizenzen sind. Zur 
Verbesserung der Qualität der übermittelten Daten sollten die Mitgliedstaaten auch die Mengen derjenigen 
Erzeugnisse melden, die Gegenstand von Einfuhrlizenzen sind und die im vorangegangenen Zollkontingents
zeitraum zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen worden sind.

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671.
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 der Kommission vom 17. Dezember 2019 mit Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) Nr. 1306/2013, (EU) Nr. 1308/2013 und (EU) Nr. 510/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf das Verwaltungssystem für Zollkontingente mit Lizenzen (ABl. L 185 vom 12.6.2020, S. 24).

(3) Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Vorschriften für die Verwaltung von Einfuhr- und Ausfuhrzollkon
tingenten, für die eine Lizenzregelung gilt, sowie zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Leistung von Sicherheiten im Rahmen der Verwaltung von Zollkontingenten (ABl. L 185 vom 
12.6.2020, S. 1).

(4) Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine 
(ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).
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(6) Da das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4264 eine zu geringe Menge abdeckt, sollten die dazugehörige 
Tabelle sowie der Verweis auf dieses Kontingent aus den Anhängen I und XII der Durchführungsverordnung (EU) 
2020/761 gestrichen werden.

(7) Aufgrund einer übermäßigen Nachfrage nach Mengen im Rahmen der Zollkontingente mit den laufenden 
Nummern 09.4268 und 09.4269 sollten die Vorschriften über die Registrierung im elektronischen System für die 
Registrierung und Identifizierung von Marktteilnehmern mit Lizenzen (LORI) und über die Referenzmenge auch für 
diese Zollkontingente gelten. Die Vorschriften für den Nachweis für den Handel sollten außerdem nur gelten, wenn 
das Erfordernis einer Referenzmenge gemäß Artikel 9 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/760 
ausgesetzt ist.

(8) Für Rind- und Schweinefleisch aus Kanada werden Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.4281 
und 09.4282 eröffnet. Gemäß den Artikeln 46 und 66 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 wird die 
Menge in Schlachtkörperäquivalent angegeben. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte dies auch in den 
einschlägigen Tabellen in den Anhängen VIII und X der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 klargestellt 
werden. Außerdem sollte aus Gründen der Klarheit die in den vorherigen Jahren verfügbare Gesamtmenge 
gestrichen werden.

(9) Das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4226 ist für Einfuhren von Skyr aus Island eröffnet worden, 
während das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4227 für die Einfuhr von Käse mit Ausnahme von 
„Skyr“ aus Island gilt. Nach der letzten Aktualisierung des TARIC-Codes für Skyr sollte dieser Code in die Tabellen 
dieser Zollkontingente in Anhang IX der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 aufgenommen werden.

(10) Im Falle der Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.4225, 09.4226 und 09.4227 sollte aufgrund von 
Schwierigkeiten, die bei der vollständigen Inanspruchnahme der Kontingente aufgetreten sind, kein Nachweis für 
den Handel mehr erforderlich sein.

(11) Aus Gründen der Klarheit sollte in den Mustern für Bescheinigungen IMA 1 in den Teilen A.1 und A.2 des 
Anhangs XIV.5 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 in Feld 16 die Nummer desjenigen Zollkontingents 
angegeben werden, auf das sich die Bescheinigung bezieht. Zur Vermeidung von Verwechslungen mit Feld 4 sollte 
in Feld 3 des Musters der Bescheinigung IMA 1 für Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.4195 
und 09.4182 in Anhang XIV.5 Teil A.2 der genannten Durchführungsverordnung anstelle von Rechnungsnummer 
und -datum der Name des Käufers angegeben werden.

(12) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 sollte daher entsprechend geändert werden.

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761

Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Reicht ein Antragsteller für ein Zollkontingent mehr Anträge als die in Absatz 3 genannte Höchstzahl ein, so ist 
keiner der für das Zollkontingent eingereichten Anträge zulässig.“

2. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Bei Einreichung eines Antrags auf Erteilung einer Ein- oder Ausfuhrlizenz zu leistende Sicherheit

Hängt die Erteilung einer Lizenz von der Leistung einer Sicherheit gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/760 ab, so leistet der Antragsteller die Sicherheit bei der Lizenz erteilenden Behörde vor Ablauf des 
Antragszeitraums in Höhe des für jedes Zollkontingent in den Anhängen II bis XIII dieser Verordnung festgelegten 
Betrags.
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Die Lizenzen erteilende Behörde kann die Marktteilnehmer jedoch zur Leistung der Sicherheit gemäß Artikel 4 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/760 am Tag der Lizenzbeantragung gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/1237 verpflichten.“

3. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung:

„e) Feld 24 der Einfuhrlizenz bzw. Feld 22 der Ausfuhrlizenz enthält die Erklärung ‚Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 
(EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung‘ (*).

_____________
(*) 

— (*) — Auf Bulgarisch: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага 
— auf Spanisch: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71 
— auf Tschechisch: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije 
— auf Dänisch: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse 
— auf Deutsch: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung 
— auf Estnisch: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata 
— auf Griechisch: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται 
— auf Englisch: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply 
— auf Französisch: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 ne s’applique pas 
— auf Kroatisch: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje 
— auf Italienisch: auf Italienisch: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica 
— auf Lettisch: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro 
— auf Litauisch: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma 
— auf Ungarisch: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni 
— auf Maltesisch: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika 
— auf Niederländisch: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing 
— auf Polnisch: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania 
— auf Portugiesisch: O artigo 3. o, n. o. 4, do Regulamento (CEE, Euratom) Nr. 1182/71 não é aplicável 
— auf Rumänisch: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică 
— auf Slowakisch: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje 
— auf Slowenisch: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja 
— auf Finnisch: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta 
— auf Schwedisch: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.“

4. Artikel 16 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission innerhalb von vier Monaten bzw. 210 Kalendertagen nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer der betreffenden Lizenzen Folgendes mit:

a) die nicht in Anspruch genommenen Mengen, die Gegenstand von Ein- oder Ausfuhrlizenzen sind und

b) die Mengen der Erzeugnisse, die Gegenstand von Einfuhrlizenzen sind und die im vorangegangenen Zollkontingents
zeitraum zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden.“

5. Die Anhänge I, VIII, IX, X, XII und XIV.5 werden gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 1 gilt für die Zeiträume für die Beantragung von Lizenzen, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung beginnen.

Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten:

a) Artikel 1 Absatz 2, Nummer 3 Buchstabe b Ziffern i und ii und Nummer 3 Buchstabe c Ziffern i und ii sowie Nummer 6 
des Anhangs gelten ab dem ersten Tag des Zeitraums von 90 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Verordnung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder gegebenenfalls für den ersten nach diesem Zeitraum beginnenden 
Antragszeitraum;

b) Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 5 Buchstabe b des Anhangs gelten für den im Juli 2023 beginnenden Zollkontin
gentszeitraum.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Februar 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Die Anhänge I, VIII, IX, X, XII und XIV.5 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 werden wie folgt geändert:

1. Anhang I wird wie folgt geändert:

a) Die Zeile für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4264 wird gestrichen;

b) Die Zeilen, die sich auf die Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.4268 und 09.4269 beziehen, erhalten 
folgende Fassung:

„09.4268 Geflügel-
fleisch

Einfuhr EU: 
gleichzei-
tige 
Prüfung

Nein Nur wenn 
Artikel 9 
Absatz 9 
der 
Delegierten 
Verord-
nung (EU)  
2020/760 
Anwen-
dung findet

Ende des 
Zollkon-
tingen-
tszei-
traums

Nein

09.4269 Geflügel-
fleisch

Einfuhr EU: 
gleichzei-
tige 
Prüfung

Ja Nur wenn 
Artikel 9 
Absatz 9 
der 
Delegierten 
Verord-
nung (EU)  
2020/760 
Anwen-
dung findet

Ende des 
Zollkon-
tingen-
tszei-
traums

Ja“

2. In Anhang VIII erhält die Zeile „Menge in kg“ in der Tabelle, die sich auf das Zollkontingent mit der laufenden 
Nummer 09.4281 bezieht, folgende Fassung:

„Menge in kg 15 000 000 kg (Schlachtkörperäquivalent), folgendermaßen aufgeteilt:
25 % für den Teilzeitraum 1. Januar bis 31. März
25 % für den Teilzeitraum 1. April bis 30. Juni
25 % für den Teilzeitraum 1. Juli bis 30. September
25 % für den Teilzeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember“

3. Anhang IX wird wie folgt geändert:

a) In der Tabelle für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4225 erhält die Zeile „Nachweis für den Handel“ 
folgende Fassung:

„Nachweis für den Handel Nein“

b) Die Tabelle für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4226 wird wie folgt geändert:

i) Die Zeile „Beschreibung des Erzeugnisses“ erhält folgende Fassung:

„Beschreibung des Erzeugnisses (*) Skyr

(*) Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnung nur als 
Hinweis zu verstehen, wobei für das Präferenzsystem im Rahmen dieses Anhangs die KN-Codes maßgebend sind. Wird auf ex-KN- 
Codes Bezug genommen, so ist der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung maßgebend für die 
Anwendbarkeit des Präferenzsystems.“
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ii) Die Zeile „KN-Codes“ erhält folgende Fassung:

„KN-Codes Ex 0406 10 50 (TARIC-Code 0406 10 50 10)“

iii) Die Zeile „Nachweis für den Handel“ erhält folgende Fassung:

„Nachweis für den Handel Nein“

c) Die Tabelle für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4227 wird wie folgt geändert:

i) Die Zeile „Beschreibung des Erzeugnisses“ erhält folgende Fassung:

„Beschreibung des Erzeugnisses (*) Käse, ausgenommen ‚Skyr‘ des TARIC-Codes 0406 10 50 10

(*) Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnung nur als 
Hinweis zu verstehen, wobei für das Präferenzsystem im Rahmen dieses Anhangs die KN-Codes maßgebend sind. Wird auf ex-KN- 
Codes Bezug genommen, so ist der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung maßgebend für die 
Anwendbarkeit des Präferenzsystems.“

ii) Die Zeile „KN-Codes“ erhält folgende Fassung:

„KN-Codes Ex 0406, ausgenommen ‚Skyr‘ des TARIC-Codes 0406 10 50  
10“

iii) Die Zeile „Nachweis für den Handel“ erhält folgende Fassung:

„Nachweis für den Handel Nein“

4. In Anhang X erhält die Zeile „Menge in kg“ in der Tabelle für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4282 
folgende Fassung:

„Menge in kg 80 548 000 kg (Schlachtkörperäquivalent), folgendermaßen 
aufgeteilt: 25 % für jeden Teilzeitraum“

5. Anhang XII wird wie folgt geändert:

a) Die Tabelle für das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4264 wird gestrichen;

b) die Tabellen für die Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.4268 und 09.4269 werden wie folgt geändert:

i) Die Zeile „Nachweis für den Handel“ erhält folgende Fassung:

„Nachweis für den Handel Ja. Nachweis für den Handel nur erforderlich, wenn Artikel 9 
Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/760 
Anwendung findet. 25 Tonnen“

ii) die Zeile „Referenzmenge“ erhält folgende Fassung:

„Referenzmenge Ja“
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iii) Die Zeile „Registrierung des Marktteilnehmers in der LORI-Datenbank“ erhält folgende Fassung:

„Registrierung des Marktteilnehmers in 
der LORI-Datenbank

Ja“

6. Anhang XIV.5 wird wie folgt geändert:

a) Teil A1 Feld 16 erhält folgende Fassung:

„(16) Anmerkungen: a) Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4...
b) zur Verarbeitung bestimmt (1)

(1) Nichtzutreffendes streichen“

b) Teil A2 wird wie folgt geändert:

i) In Feld 3 wird der Vermerk „3. Rechnungsnummer und -datum“ ersetzt durch „3. Käufer“

ii) Der Text in Feld 16 erhält folgende Fassung:

„(16) Anmerkungen: a) Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.4...
b) zur Verarbeitung bestimmt (1)

(1) Nichtzutreffendes streichen“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/255 DER KOMMISSION 

vom 6. Februar 2023

zur Verlängerung der Zulassung von Naringin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten und zur 
Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung und Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Naringin wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2012 der Kommission (2) für die Dauer von zehn 
Jahren als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung 
von Naringin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten gestellt; in diesem Zusammenhang wurde die Einordnung 
des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe „Aromastoffe“ 
beantragt. Dem Antrag waren die gemäß Artikel 14 Absatz 2 der genannten Verordnung vorgeschriebenen 
Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
24. März 2022 (3) den Schluss, dass der Antragsteller den Nachweis erbracht habe, dass der Zusatzstoff unter den 
derzeit genehmigten Verwendungsbedingungen für alle Tierarten, die Verbraucher und die Umwelt weiterhin sicher 
ist. Des Weiteren stellte sie fest, dass Naringin keine schwerwiegenden Augenreizungen oder -verätzungen 
verursacht, nicht hautreizend wirkt und nicht als Hautallergen eingestuft ist, doch aufgrund fehlender Daten konnte 
sie keine Schlussfolgerung hinsichtlich einer möglichen Atemwegssensibilisierung durch den Zusatzstoff ziehen.

(5) Gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (4) befand das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor, dass die bei der früheren Bewertung gezogenen 
Schlussfolgerungen und abgegebenen Empfehlungen für den vorliegenden Antrag gültig sind.

(6) Die Bewertung von Naringin hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte die Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden.

(7) Die Kommission ist der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, insbesondere bei Verwendern des Zusatzstoffs, zu vermeiden. Diese 
Schutzmaßnahmen sollten im Einklang mit den Unionsvorschriften über die Sicherheit von Arbeitskräften stehen.

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2012 der Kommission vom 24. September 2012 zur Zulassung von Naringin als Zusatzstoff 

in Futtermitteln für alle Tierarten (ABl. L 257 vom 25.9.2012, S. 10).
(3) EFSA Journal 2022;20(4):7267.
(4) Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission vom 4. März 2005 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) 

Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen 
Referenzlaboratoriums in Bezug auf Anträge auf Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 59 vom 5.3.2005, S. 8).
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(8) Es sollten bestimmte Bedingungen vorgesehen werden, um eine bessere Kontrolle zu ermöglichen. Insbesondere 
sollte auf dem Etikett des Zusatzstoffs ein empfohlener Höchstgehalt angegeben werden. Wird ein solcher Gehalt 
überschritten, sollten auf dem Etikett der Vormischungen bestimmte Angaben gemacht werden.

(9) Infolge der Verlängerung der Zulassung von Naringin als Futtermittelzusatzstoff sollte die Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 870/2012 aufgehoben werden.

(10) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für Naringin aus Sicherheitsgründen 
unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf die 
neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Verlängerung der Zulassung ergeben.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für den im Anhang beschriebenen Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die 
Funktionsgruppe „Aromastoffe“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen verlängert.

Artikel 2

Aufhebung

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 870/2012 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Der im Anhang beschriebene Stoff und die diesen Stoff enthaltenden Vormischungen, die vor dem 27. August 2023
gemäß den vor dem 27. Februar 2023 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Misch- und Einzelfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor dem 27. Februar 2024
gemäß den vor dem 27. Februar 2023 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für zur Lebensmittelerzeugung 
genutzte Tiere bestimmt sind.

(3) Misch- und Einzelfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor dem 27. Februar 2025
gemäß den vor dem 27. Februar 2023 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für nicht zur Lebensmittelerzeugung 
genutzte Tiere bestimmt sind.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Februar 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

DE Amtsblatt der Europäischen Union 7.2.2023 L 35/13  



ANHANG 

Kennnummer 
des 

Zusatzstoffs
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode
Tierart oder 

Tierkategorie
Höchstal-

ter

Mindestge-
halt

Höchstge-
halt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung

mg Wirkstoff/kg 
Alleinfuttermittel mit 

einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 

12 %

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Aromastoffe

2b16058 Naringin Zusammensetzung des Zusatzstoffs

Naringin

Charakterisierung des Wirkstoffs

Naringin
Extrahiert aus Zitrusfrüchten

Reinheit: ≥ 90 %

(2S)-4H-1-Benzopyran-4-on,7-((2-O-(6- 
deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta- 
D- glucopyranosyl) oxy)-2,3-dihydro-5- 
hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)

Chemische Formel: C27H32O14

CAS-Nummer: 10236-47-2
FLAVIS-Nummer: 16.058

Analysemethode (1)

Zur Bestimmung von Naringin im 
Futtermittelzusatzstoff:
— Hochleistungsflüssigkeitschromato

grafie (HPLC) mit UV-Detektion 
(Monografie des Europäischen Arz
neibuchs 2.2.29)

Alle Tierarten — — — 1. Der Zusatzstoff ist Futtermitteln als Vormi
schung beizugeben.

2. In der Gebrauchsanweisung für den Zusatzstoff 
und die Vormischungen sind die Lagerbedin
gungen und die Stabilität bei Wärmebehand
lung anzugeben.

3. Auf dem Etikett des Zusatzstoffs ist Folgendes 
anzugeben:
„Empfohlener Höchstgehalt des Wirkstoffs je 
kg Alleinfuttermittel mit einem Feuchtigkeits
gehalt von 12 %: 5 mg.“

4. Auf dem Etikett der Vormischung sind die 
Funktionsgruppe, die Kennnummer, die Be
zeichnung sowie die zugesetzte Menge des 
Wirkstoffs anzugeben, wenn die auf dem Eti
kett der Vormischung genannte Verwendungs
menge die unter Nummer 3 genannte Menge 
überschreiten würde.

5. Die Futtermittelunternehmer müssen für die 
Verwender des Zusatzstoffs und der Vormi
schungen operative Verfahren und organisato
rische Maßnahmen festlegen, um potenzielle 
Risiken aufgrund der Verwendung zu vermei
den. Können diese Risiken durch solche Verfah
ren und Maßnahmen nicht beseitigt oder auf 
ein Minimum reduziert werden, so sind Zu
satzstoff und Vormischungen mit persönlicher 
Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, 
zu verwenden.

27. Februar 
2033

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/256 DER KOMMISSION 

vom 6. Februar 2023

zur Zulassung einer Zubereitung aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für Hunde und einer Zubereitung aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 als 

Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen (Zulassungsinhaber: NBF Lanes s.r.l.) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen Zulassung.

(2) Es wurden zwei Anträge gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 gestellt, einer auf Zulassung einer 
Zubereitung aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 und einer auf Zulassung einer Zubereitung aus Limosilacto
bacillus reuteri DSM 32264. Diesen Anträgen waren die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 erforderlichen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(3) Die Anträge betreffen die Zulassung der Zubereitung aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für Hunde und der Zubereitung aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für Katzen, welche in die Kategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ und in die Funktionsgruppe 
„Darmflorastabilisatoren“ einzuordnen sind.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) zog in ihren Gutachten vom 
27. November 2018 (2), (3) und vom 29. Juni 2022 (4), (5) den Schluss, dass die Zubereitungen aus Limosilactobacillus 
reuteri DSM 32203 und aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 unter den vorgeschlagenen Verwendungsbe
dingungen keine nachteiligen Auswirkungen auf Tiergesundheit, Verbrauchersicherheit oder Umwelt haben. Sie kam 
ferner zu dem Schluss, dass diese Zubereitungen als potenzielles Inhalationsallergen betrachtet werden sollten und 
dass sie in Ermangelung von Daten keine Schlüsse auf das Potenzial der Zusatzstoffe zur Reizung von Augen und 
Haut oder zur Sensibilisierung der Haut ziehen konnte. Die Behörde gelangte überdies zu dem Schluss, dass die 
Zubereitungen aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 und aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 die 
Fäkalkonsistenz wirksam verbessern können. Die Behörde äußerte jedoch einige Vorbehalte gegen eine lineare 
Verringerung des Feuchtigkeitsgehalts der Fäkalien, die auf die Dauer zu Verstopfungen führen und damit den 
Nutzen einer langfristigen Anwendung der Zusatzstoffe infrage stellen könnte. Sie hat außerdem den Bericht über 
die Methoden zur Analyse der Futtermittelzusatzstoffe in Futtermitteln geprüft, den das mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat.

(5) Die Bewertung der Zubereitungen aus Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 und aus Limosilactobacillus reuteri DSM 
32264 hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
erfüllt sind. Folglich sollte die Verwendung dieser Zubereitungen zugelassen werden. Es ist angezeigt, eine 
marktbegleitende Beobachtung und eine besondere Kennzeichnung der Zusatzstoffe und der sie enthaltenden 
Vormischungen im Hinblick auf mögliche langfristige schädliche Auswirkungen der Verwendung der Zusatzstoffe 
vorzusehen. Die Kommission ist zudem der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, 
um schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, insbesondere bei Verwendern der Zusatzstoffe, zu 
vermeiden.

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.
(2) EFSA Journal 2019; 17(1): 5524.
(3) EFSA Journal 2019; 17(1): 5526.
(4) EFSA Journal 2022; 20(7): 7436.
(5) EFSA Journal 2022; 20(8): 7437.
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(6) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang genannten Zubereitungen, die der Zusatzstoffkategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ und der 
Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“ angehören, werden unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen als 
Zusatzstoffe in der Tierernährung zugelassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Februar 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs

Name des 
Zulassungsinha-

bers
Zusatzstoff

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode

Tierart oder 
Tierkateg-

orie

Höch-
stalter

Mindest-
gehalt

Höchst-
gehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung

KBE/kg 
Alleinfuttermittel 

mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt 

von 12 %

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Darmflorastabilisatoren

4b1850 NBF Lanes s.r.l. Limosilactobacillus 
reuteri
DSM 32203

Zusammensetzung des 
Zusatzstoffs
Zubereitung aus 
Limosilactobacillus reuteri
DSM 32203 mit mindestens 
1 × 1011 KBE/g

Fest

Hunde - 1 × 1010 - 1. Eine marktbegleitende Beobachtung hin
sichtlich der Auswirkungen des Zusatzs
toffs auf Verstopfungen bei langfristiger 
Verwendung ist erforderlich.

2. In der Gebrauchsanweisung für den Zu
satzstoff und die Vormischungen sind die 
Lagerbedingungen und die Stabilität bei 
Wärmebehandlung anzugeben.

3. Auf dem Etikett des Futtermittelzusatzs
toffs und der Vormischungen ist Folgendes 
anzugeben: „Bei der Entscheidung, Hun
den Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 
für einen Zeitraum von mehr als fünf Wo
chen ergänzend zu verabreichen, sollten 
die Merkmale der ergänzten Futtermittel 
und Ernährung, die Hunderasse und die 
Verfügbarkeit von Wasser berücksichtigt 
werden, um Verstopfungen zu vermei
den.“

4. Die Futtermittelunternehmer müssen für 
die Verwender des Zusatzstoffs und von 
Vormischungen operative Verfahren und 
organisatorische Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken aufgrund der Ver
wendung zu vermeiden. Können diese Ri
siken durch solche Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt oder auf ein 
Minimum reduziert werden, so sind Zu
satzstoff und Vormischungen mit persön
licher Schutzausrüstung, einschließlich 
Augen-, Haut- und Atemschutz, zu ver
wenden.

27. Februar 2033

Charakterisierung des 
Wirkstoffs
Lebensfähige Zellen von 
Limosilactobacillus reuteri
DSM 32203

Analysemethode (1)

Identifizierung: DNA- 
Sequenzierungsmethoden 
oder Pulsfeld-Gel- 
Elektrophorese (PFGE)

Auszählung im 
Futtermittelzusatzstoff und 
in Mischfuttermitteln: 
Ausstrichverfahren unter 
Verwendung von MRS-Agar 
(EN 15787)

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden sind auf der Website des Referenzlabors abrufbar unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa- 
evaluation-reports_en.
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Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs

Name des 
Zulassungsinha-

bers
Zusatzstoff

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode

Tierart oder 
Tierkateg-

orie

Höch-
stalter

Mindest-
gehalt

Höchst-
gehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung

KBE/kg 
Alleinfuttermittel 

mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt 

von 12 %

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Darmflorastabilisatoren
4b1851 NBF Lanes s.r.l. Limosilactobacillus 

reuteri DSM 32264
Zusammensetzung des 
Zusatzstoffs
Zubereitung aus 
Limosilactobacillus reuteri 
DSM 32264 mit mindestens 
1 × 1011 KBE/g

Fest

Katzen - 1 × 1010 - 1. Eine marktbegleitende Beobachtung hin
sichtlich der Auswirkungen des Zusatzs
toffs auf Verstopfungen bei langfristiger 
Verwendung ist erforderlich.

2. In der Gebrauchsanweisung für den Zu
satzstoff und die Vormischungen sind die 
Lagerbedingungen und die Stabilität bei 
Wärmebehandlung anzugeben.

3. Auf dem Etikett des Futtermittelzusatzs
toffs und der Vormischungen ist Folgendes 
anzugeben: „Bei der Entscheidung, Katzen 
Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 für 
einen Zeitraum von mehr als fünf Wochen 
ergänzend zu verabreichen, sollten die 
Merkmale der ergänzten Futtermittel und 
Ernährung, die Katzenrasse und die Ver
fügbarkeit von Wasser berücksichtigt wer
den, um Verstopfungen zu vermeiden.“

4. Die Futtermittelunternehmer müssen für 
die Verwender des Zusatzstoffs und von 
Vormischungen operative Verfahren und 
organisatorische Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken aufgrund der Ver
wendung zu vermeiden. Können diese Ri
siken durch solche Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt oder auf ein 
Minimum reduziert werden, so sind Zu
satzstoff und Vormischungen mit persön
licher Schutzausrüstung, einschließlich 
Augen-, Haut- und Atemschutz, zu ver
wenden.

27. Februar 2033

Charakterisierung des 
Wirkstoffs

Lebensfähige Zellen von 
Limosilactobacillus reuteri 
DSM 32264
Analysemethode (1)

Identifizierung: DNA- 
Sequenzierungsmethoden 
oder Pulsfeld-Gel- 
Elektrophorese (PFGE)

Auszählung im 
Futtermittelzusatzstoff und 
in Mischfuttermitteln: 
Ausstrichverfahren unter 
Verwendung von MRS-Agar 
(EN 15787)

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden sind auf der Website des Referenzlabors abrufbar unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa- 
evaluation-reports_en.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/257 DER KOMMISSION 

vom 6. Februar 2023

zur Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 zur Zulassung von ätherischem 
Ylang-Ylang-Öl von Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als Futtermittelzusatzstoff für alle 

Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ätherisches Ylang-Ylang-Öl wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 der Kommission (2) für die 
Dauer von zehn Jahren als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen.

(2) Bei der in Artikel 2 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 genannten Übergangsmaßnahme 
wurde für nicht zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere ein falsches Datum angegeben.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 sollte daher entsprechend berichtigt werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 erhält folgende Fassung:

„(3) Misch- und Einzelfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor dem 11. September 
2024 gemäß den vor dem 11. September 2022 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, 
dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für nicht zur 
Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere bestimmt sind.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2022/1412 der Kommission vom 19. August 2022 zur Zulassung von ätherischem Ylang-Ylang-Öl 

von Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten (ABl. L 217 vom 22.8.2022, S. 1).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 6. Februar 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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BESCHLÜSSE

BESCHLUSS (GASP) 2023/258 DES RATES 

vom 6. Februar 2023

zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Nahost- 
Friedensprozess und zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2021/710 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 33 und Artikel 31 Absatz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat ist am 25. November 1996 übereingekommen, einen Sondergesandten der Europäischen Union für den 
Nahost-Friedensprozess zu ernennen.

(2) Am 29. April 2021 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2021/710 (1) angenommen, mit dem Herr Sven KOOPMANS 
zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union (im Folgenden „Sonderbeauftragter“) für den Nahost- 
Friedensprozess ernannt wurde. Das Mandat des Sonderbeauftragten endet am 28. Februar 2023.

(3) Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte um einen weiteren Zeitraum von 24 Monaten verlängert werden, und es 
sollte ein neuer als finanzieller Bezugsrahmen dienender Betrag für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 
28. Februar 2025 festgelegt werden.

(4) Der Beschluss (GASP) 2021/710 sollte entsprechend geändert werden.

(5) Der Sonderbeauftragte wird das Mandat in einer Situation ausüben, die sich verschlechtern und die Erreichung der 
Ziele des auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern könnte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2021/710 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union

Das Mandat von Herrn Sven KOOPMANS als Sonderbeauftragter der Europäischen Union (im Folgenden 
‚Sonderbeauftragter‘) für den Nahost-Friedensprozess wird bis zum 28. Februar 2025 verlängert. Der Rat kann auf der 
Grundlage einer Bewertung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) und auf Vorschlag des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden ‚Hoher Vertreter‘) beschließen, dass das Mandat 
des Sonderbeauftragten eher endet.“

(1) Beschluss (GASP) 2021/710 des Rates vom 29. April 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den 
Nahost-Friedensprozess (ABl. L 147 vom 30.4.2021, S. 12).
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2. Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 28. Februar 2025 beläuft sich auf 
2 499 330,98 EUR.“

3. Artikel 14 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Sonderbeauftragte unterbreitet dem Rat, dem Hohen Vertreter und der Kommission regelmäßig Zwischenberichte 
und bis zum 30. November 2024 einen endgültigen umfassenden Bericht über die Ausführung des Mandats.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6. Februar 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
J. ROSWALL
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BESCHLUSS (GASP) 2023/259 DES RATES 

vom 6. Februar 2023

zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte 
und zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2019/346 

Der Rat der Europäischen Union —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 33 und Artikel 31 Absatz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat ist am 25. Juli 2012 übereingekommen, einen Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Menschenrechte zu ernennen.

(2) Der Rat hat am 28. Februar 2019 den Beschluss (GASP) 2019/346 (1) zur Ernennung von Herrn Eamon GILMORE 
zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte erlassen. Das Mandat des Sonderbeauftragten 
endet am 28. Februar 2023.

(3) Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte um einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten verlängert werden, und 
für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 sollte ein neuer als finanzieller Bezugsrahmen 
dienender Betrag festgelegt werden.

(4) Der Sonderbeauftragte wird das Mandat in einer Situation ausüben, die sich möglicherweise verschlechtern wird und 
die Verwirklichung der Ziele des auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern könnte —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2019/346 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union

Das Mandat von Eamon GILMORE als Sonderbeauftragter der Europäischen Union (im Folgenden ‚Sonderbeauftragter‘) 
für Menschenrechte wird bis zum 29. Februar 2024 verlängert. Der Rat kann auf der Grundlage einer Bewertung des 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) und auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik (im Folgenden ‚Hoher Vertreter‘) beschließen, das Mandat des Sonderbeauftragten früher zu 
beenden.“

2. Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 beläuft sich auf 
1 567 461,56 EUR.“

3. Artikel 12 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Sonderbeauftragte unterbreitet dem Rat, dem Hohen Vertreter und der Kommission regelmäßig Zwischenberichte 
und bis zum 30. November 2023 einen endgültigen umfassenden Bericht über die Ausführung des Mandats.“

(1) Beschluss (GASP) 2019/346 des Rates vom 28. Februar 2019 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Menschenrechte (ABl. L 62 vom 1.3.2019, S. 12).
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Artikel 2

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6. Februar 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
J. ROSWALL

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 35/24 7.2.2023  



BESCHLUSS (GASP) 2023/260 DES RATES 

vom 6. Februar 2023

zur Verlängerung des Mandats der Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Zentralasien und 
zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2021/1013 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 33 und Artikel 31 Absatz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 13. Juni 2005 ist der Rat übereingekommen, einen Sonderbeauftragten der Europäischen Union (im Folgenden 
„Sonderbeauftragter“) für Zentralasien zu ernennen.

(2) Am 21. Juni 2021 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2021/1013 (1) angenommen, mit dem Frau Terhi HAKALA zur 
Sonderbeauftragten für Zentralasien ernannt wurde. Das Mandat der Sonderbeauftragten wird am 28. Februar 2023
auslaufen.

(3) Das Mandat der Sonderbeauftragten sollte um einen weiteren Zeitraum von 24 Monaten verlängert werden, und es 
sollte ein neuer als finanzieller Bezugsrahmen dienender Betrag für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 
28. Februar 2025 festgelegt werden.

(4) Der Beschluss (GASP) 2021/1013 sollte entsprechend geändert werden.

(5) Die Sonderbeauftragte wird das Mandat in einer Situation ausüben, die sich möglicherweise verschlechtern wird und 
die Erreichung der Ziele des auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern könnte —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2021/1013 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union

Das Mandat von Frau Terhi HAKALA als Sonderbeauftragte (im Folgenden ‚Sonderbeauftragter‘) der Europäischen 
Union für Zentralasien wird bis zum 28. Februar 2025 verlängert. Der Rat kann auf der Grundlage einer Bewertung 
des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) und auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden ‚Hoher Vertreter‘) beschließen, dass das Mandat des Sonderbeauftragten 
eher endet.“

2. In Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 28. Februar 2025 beläuft sich auf 2 665 000 EUR.“

3. Artikel 14 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Sonderbeauftragte unterbreitet dem Rat, dem Hohen Vertreter und der Kommission regelmäßig Zwischenberichte 
und bis zum 30. November 2024 einen endgültigen umfassenden Bericht über die Ausführung des Mandats.“

(1) Beschluss (GASP) 2021/1013 des Rates vom 21. Juni 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Zentralasien (ABl. L 222 vom 22.6.2021, S. 33).
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6. Februar 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
J. ROSWALL
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BESCHLUSS (GASP) 2023/261 DES RATES 

vom 6. Februar 2023

zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 17. März 2014 den Beschluss 2014/145/GASP (1) angenommen.

(2) Nach dem Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-714/20 (2) sollte ein Eintrag aus der Liste der Personen, 
Organisationen und Einrichtungen im Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP gestrichen werden.

(3) Der Beschluss 2014/145/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6. Februar 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
J. ROSWALL

(1) Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 16).

(2) Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 26. Oktober 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov gegen Rat der Europäischen Union, 
T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.
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ANHANG 

Im Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP „Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikeln 1 
und 2“, unter der Überschrift „Personen“ wird der Eintrag zu folgender Person gestrichen:

161. Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 35/28 7.2.2023  



BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der UN-Regelung Nr. 154 — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen in Bezug auf die Kriterien Emissionen, 
Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch und/oder die Messung des Stromverbrauchs und 

der elektrischen Reichweite (WLTP) [2022/2124] 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 290 vom 10. November 2022) 

Auf Seite 67 erhält Anlage 2 Absatz 3.3.1 folgende Fassung:

„3.3.1. Bewertung von CO2-Emissionen und Stromverbrauch

Nur für Stufe 1A:

Für jede Anzahl von Prüfungen kann eine der drei folgenden Entscheidungen erreicht werden, wobei Faktor A auf 
1,01 zu setzen ist:

i) Familie hat bestanden, wenn Xtests≤A – ðtP1;i þ tP2;iÞ•s

ii) Familie hat nicht bestanden, wenn Xtests>A þ ðtF1;i – tF2Þ•s

iii) Weitere Messung durchführen, wenn:

A – ðtP1;i þ tP2;iÞ•s<Xtests≤A þ ðtF1;i – tF2Þ•s

dabei gilt:

Parameter tP1,i, tP2,i, tF1,i, und tF2 sind aus Tabelle A2/3 entnommen.

Tabelle A2/3

Kriterien für Entscheidungen „bestanden“/„nicht bestanden“, bezogen auf den Stichprobenumfang 

best. n. best.

Tests (i) tP1,i tP2,i tF1,i tF2

3 1,686 0,438 1,686 0,438

4 1,125 0,425 1,177 0,438

5 0,850 0,401 0,953 0,438

6 0,673 0,370 0,823 0,438

7 0,544 0,335 0,734 0,438

8 0,443 0,299 0,670 0,438

9 0,361 0,263 0,620 0,438

10 0,292 0,226 0,580 0,438

11 0,232 0,190 0,546 0,438

12 0,178 0,153 0,518 0,438

13 0,129 0,116 0,494 0,438

14 0,083 0,078 0,473 0,438

15 0,040 0,038 0,455 0,438

16 0,000 0,000 0,438 0,438“
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